
 

Umstellung HH – was ist zu beachten 
 

Eine Bitte: Versuchen Sie die Umstellung nach Anleitung durchzuführen. Wir werden sehr viel an der 
Hotline zu tun haben und so entlasten Sie uns. 

Wenn Sie einen Wunsch haben würden wir uns über ein Fax oder eine Mail freuen: 
HorstLablack@dreisoft.com 

 
 
Natürlich ist eine Datensicherung die „erste Bürgerpflicht“!!! 
 
1. Legen Sie bitte von Ihrem aktuellen Bezirk eine Kopie an- über: 

 
 
Geben Sie einen neuen Namen – wählen Sie das Jahr 2010 und klicken Sie auf den OK-Schalter 

 
 
Warten Sie bitte diese Meldung ab: 

 
 
 
BEVOR Sie mit der Umstellung beginnen 
 
 
1.  VOR dem Start der Umstellung bitte über die Menüleite: Jahresabschluss 
 
 
 

Alle Minutenpositionen auf  
‚0’ setzen.  

 
Der Grund: 
Es hat für die Kat.Pos. 69.2; 86; 87 
ein  Wechsel der Dimension von 
Minuten auf Stück gegeben.  

 
 
 
 
2. Drucken Sie sich für folgende Kat.Pos. Listen, da diese nachgearbeitet werden müssen:  

48; 69.2; 71; 86; 87  
 



 
 
 
JETZT können Sie mit der Umstellung beginnen – über: 
 
 
 
 
 
Lassen Sie bitte alle Einstellungen, so wie sie sind und klicken Sie dann auf  den Schalter 

‚AUSFÜHREN’ 
 
 

 

NACH der Umstellung: 
 

 
1.  Damit die Fahrtpauschalen (FPj) für Bezirke mit EINFAMILIENHÄUSER richtig 

berechnet wird, kann: 

 
a. Der ganze Bezirk umgestellt werden – über Menüleiste: DATEI/DIENSTPROGRAMM 

DATENBANKANPASSUNG (Dauer ca. 5 Minuten) 
 

 
 
 
 
 
 

b. Einzelne Straßen  umgestellt werden – dazu, die entsprechende Straße aufrufen und Haken setzen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Katalogpositionen mit Minutenwerten nacharbeiten 
 
 2.1 Dunstabzüge: Kat.Pos. 76 wird in ZKA umgesetzt    

Hierfür müssen die Minuten nachgetragen werden = 0,8 AW/Minute 
   über:  
 
 
 
 
 
 
   2.2 Kat.Pos. 69.2; 86; 87  müssen in den jeweiligen Gebäuden nachgearbeitet werden.    

Dabei ist besonders (bei Gas) auf RA oder RU zu achten. 
(nach der gedruckten Liste der ehemaligen Pos. 69.2; 86; 87 ggf. nachgearbeiten) 

 
 



3.  Alle Verbindungsstück werden ohne Gebühr übertragen.    
Eine Bindung der Gebühr erfolgt, wenn eine ‚HÄUFIGKEIT’ eingetragen wird  
(nach der gedruckten Liste der ehemaligen Pos. 48 ggf. nachgearbeiten) 

 
 
 
 
4.  Es kann Gebühren geben, die NICHT umgestellt werden.    

Lassen Sie sich bitte, zur Kontrolle und Nacharbeit, ein Liste erstellen, über:  
 

 
 
 
 
 Hinweis: Feuerstätten, wie z.B. Pellets- und Bivalente Anlagen sollten in ihrer Stimmigkeit 

kontrolliert werden 
 
 
5.  Grundwerte 1.1 und Fahrtpauschale 1.2    

Diese können bei Bedarf von Hand als Gebührenzeile eingefügt werden: 
  Grundwerte  - GS; GP; GÖ; GK 
  Fahrtpauschale - FP 
 
6.  Gebühren für Feuerstättenschau: 

3.9.1 - FSM; FSM-an3 (anteilig /3,5 Jahre); FSM-5 (anteilig /5 Jahre)  
3.9.2 - FSF; FSF-an3 (anteilig /3,5 Jahre); FSF-an5 (anteilig /5 Jahre) 
 

7.  Gebühren für Feuerstättenbescheid: 
5.8.1 - ZBD; ZBD-an3 (anteilig /3,5 Jahre); ZBD-an5 (anteilig /5 Jahre)  
5.8.2 - ZBM; ZBM-an3 (anteilig /3,5 Jahre); ZBM-an5 (anteilig /5 Jahre) 
 

 
 

 
Bitte nicht vergessen 

 

 
AW-Wert und Gesetzestext ändern unter: OPTIONEN/ EINSTELLUNGEN/ KÜGÖ…. 

 


